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C) weitere Festsetzungen 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG : 

DER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES IST ALLGEMEINES VVOHNGEBIET IM SINNE IIS § 4 DER BAU-
NUTZUNGSVERORDNUNG I ßt{JNVO l VOH 1990 

2. MASS DER NUTZUNG : 
ALS HÖCHSTZULÄ.~SIGES MASS DER BAULICHEN NUTZUNG VVIRD EINE GRUNDFLÄCHENZAHL GRZ = 0,4 UND 
EINE GESCHOSSFLACH.~NZAHL GFZ = 1. 0. FESTGESETZT. S~EIT SIC~ NICHT. AUS DEN FESTSETZUNGEN ÜBER 
GE SCHOSSZAHL UNO UBERBAUBAREN FLACHEN. SOVYIE DEN GRUNDSTUCKSGROSSEN IM EINZELFALL GERINGERE 
'MRTE ERGEBEN. 

3. NEBENANLAGEN : 
UNTER~EORDNETE NEBENANLAGEN UND EINRICHTUNGEN IM SlNNE DES § 14 DER BAUNVO SIND UNZULÄSSIG . 
SIE KONNEN JEDOCH AUSNAHMSVVEISE ZUGELASSEN WERDEN. VVENN SIE 
a) DEM NUTZUNGSZWECK DER IM AllGEMEINEN WOHNGEBET GELEGENEN GRUNDSTÜCKE ODER DEM BAUGEBIET 

SELBST DIENEN UNO DESSEN EIGENART NICHT VVIDERSPRECHEN UND 
b) ZUSAMMENHÄNGEND MIT GARAGE INNERHALB DER BAUGRENZEN ERRICHTET VVEROEN UND DER UNTER-

BRINGUNG 'mN HAUS- UNl GARTENGERÄTEN. FAHRRÄDERN. BRENNSTOFFEN. HANDWAGEN 0. A. GEGENSTÄNDEN 
DIENEN. 

4. GARAGEN : 
GARAG.EN UNO STELLPLÄTZE DÜRFEN NUR IM RAHMEN .OER NOTVVENOIGEN NUTZ UNG ERRICHTET VVEROEN. 
SI~ . OURFEN NUR INNERHALB DER FESTGESETZTEN FLACHEN ANGELEGT VVEROEN. VOR GARAGEN. STELL -
PLATZEN Utll GARAGENZUFAHRTEN IST EIN STAURAUM VON 5.00 m. GERECHNET AB GRUNDSTÜCKS -
VORDERGRENZE. ZU ERRICHTEN • DER OU!Ul TÜREN. TORE (IJER SONSTIGE ABSPERRVORRICHTUNGEN 
NICHT ABGESCHLO~S EN W~RDE N DARF. BEl ERRICHTUNG VON GARAGEN AN DER GRUNOSTÜCKSGRENZE. 
:DWEil DIESE FLACHEN UBERBAlEAR SIND . IST DIE STELLUNG UNO GESTALT UNG IM EINVER -
NEHMEN MIT DEM NACHBARN ABZUGLEICHEN. 

5. BAIIJESTALT UHG: 
5.1 ZULÄSSIG SIND NUR SATTELDÄCHER MIT EINER DACHNEIGUNG BEl I • D VON 40°- 50°. BE l E + U VON 

30°-42°. DIE TRAUFHÖHEN DÜR FE N BEl l • D 3.75 m. BEl E· U HANGSEiliG 3.50 m. DIE SOCKELHÖHEN AB 
OK- GELÄNDE BIS OK-ERDGESCHOSSFUSSBODEN BEl E·U 0.3 0m UNO 1· 0 0.50m NICHT ÜBER-
SCHREITEN . NEBENFIRSTE MÖGLICH . 

5.2 GAR~GEN UND EVENTUELL DAMIT ZUSAMMEN ERRICHTETE NEBENANLAGEN SIND ALLGEMEIN MIT SATTELDACH AUS 
ZUFUHREN UND AN DAS VVOHNHAUS ANZUBAUEN. DIE DACHNEIGUNG DER GARAGEN IST DER DACHNEIGUNG DES 
HAUPTGEBÄUDES ANZU~ASS EH . FREISTEHENDE SATTELDACHGARAGEN AH DER GRUNDSTÜCKSGRENZE SIND MIT EINER DACHNEIGUNG 
VON 35o- 45° AUSZUFUHREN. DIE ZULÄSSIGE TRAUFHÖHE DER SATTEL DACHGARAGEN VVEROEN NACH ART. 7 
ABS. 5 BAVBO MIT MAX. 2,75 m FESTGELEGT. 

5.3 SATTELDÄCHER DÜRFEN NUR MIT ROTEN DACHSTEINEN EINGEDECKT VVERDEH . 

5.4 KNIESTÖCKE VON MEHR ALS 0.42 m BEl E•U. SOVVIE 0,50 m BEl I•D SIND NICHT ZULÄSSIG. 

5. 5 DACHAUFBAUTEN SIND IN FORM VON DACHGAUBEN ZULÄSSIG UND DÜRFEN IN IHRER 
BREITE 2/ 3 DER TRAUFLÄNGE NICHT ÜBERSCHREITEN. EINZELGAUBEN MÖGLICH . 
NEBENfiRSTE MÖGLICH . GAUBEN DÜRFEN NICHT AM FIRST BEGINNEN. 

5.6 HEBENGEBÄUDE UND NEBENANLAGEN SIHD SO ZU GESTALTEN • DASS SIE SICH BEN HAUPTGEBÄUDEN 
UNTERORDNEN. 

5.7 FÜR DEN AUSSENANSTRICH DÜRFEN NUR GEDECKTE PUTZTÖNE VORGES EHEN VVERDEN . AUFDRING LICHE 
GLÄNZEN DE ODER GRELLE FARBANSTRICHE SIND UNZULÄSSIG. • 

5.6 

5.9 

WELLBJECHGARAGEN UND SONSTIGE BEHELFSMÄSSIG VV IRKENOE GARAGEN UNO HEBENANLAGEN SIND 
UNZULASS IG. 

ALLE EINFRIEDU NGEN ENTLANG DER STRASSE SIND EINSCHLIESSLICH SOCKEL ALS HÖCHSTENS 120m HÖHE 
IM BEREICH DER SICHTDREIECK E HÖCHSTENS l.OOm HÖHE. HÖLZERNE LATTENZÄUNE WERDEN EMPFOH LEN. 
KEINE RANGER- ZÄUNE . 

TRENNZAUNE ZWISCHEN DEN GRUNDSTÜCKEN ' rr 't\t A"DSWAf1 HIN {GRENZE DES BEBAUUNGSPLA -
NES ) SOLL MASCHENDRAHt BIS 1,20 m HÖHE AUSGEFÜHRT WERDEN • DER MIT HECKENHINTERPFLANZUNG IN 
HEIMISCHEN GEHÖLZEN: LT. GEHÖLZLISTE- AUSZUFÜHREN IST. 

J .. 
DAS GILT UNBESCHAOET DER BESCHRANKUNG INNERHALB VON SIQHDREIECKEH . 
ROHRMATTENZÄUNE UNO DERGLEICHEN SIND NICHT ZULÄ SS IG . 

6. ES GILT OIE OFFENE BAUWEISE MIT EINZEL- UND DOPPELHÄUSERN. 

7. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN: 
DIE NATURNAHE HECKE AUF DER ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHE IST IN DER DERZEIT IGEN FORM ZU ERHALTEN 
UND DAUERHAFT ZU PFLEGEN. 

8. PRIVAlE GRÜNFLÄCHEN: 
OIE IM BEBAUUNGSPLAN GEKENNZEICHNETEN PRIVATEN FLÄCHEN SIND DURCH -DEN GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER 
GEMÄSS ART. 5 ABS. 1 BAV.BO. ANZULEGEN. DAUERHAFT ZU UNTERHALTEN UNO ZU PFLEGEN. BEPFLANZUNG 
NACH GEHÖLZLISTE {ART. 5. ABS. 1 BAV. 80 UND § 9 ABS. 1 ZIFFER 25a BBAUG ) 
JE GRUNDSTÜCK IST MINDESTENS 1 BAUM ZU PFLANZEN I Z.B. SP ITZAHOR~· . LINDE OBSTBAUM ) 

9. ERHALTUNGSWÜRD IGER GEHÖLZBESTAND : 
DIE IM GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES ALS ERHALTUNGSWÜRDIG DARGESTE LLTEN EINZELBÄUME. 
STRAUCH- UNO BAUMGRUPPEN • SOWIE HECKEN SI HO DAUERHAFT ZU ERHALTEN UND ZU PFLEGEN . 
DIESER BAUM- . STRAUCH-. UND HECKENBESTAND VVIRO GEMÄSS § 9 ABS.1 ZIFFER 25 b BBAUG FESTGESETZT. 
AUF DAS MERKBLATT ZUM SCHUTZ VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN IM BEREICH VON BAUSTELLEN 
( RSBB 1973 ) DES LANDRATSAMTES NÜRNBERGER LAND VVIRD HINGEVVIESEN • SOWIE AUF 0 IN 18 920 
ZUM SCHUTZ VON BÄUMEN. PFLANZBESTÄNDEN UND VEGETATIONSFLÄCHEN BEl BAUMASSNAHMEN. 

10. HINVV EI S AUF IMMISSIONEN: 
WEGEN DER BEWIRTSCHAFTUNG DER ANGRENZENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN HUTZFLÄCHE KAHN ES 
IM BAUGEBIET ZU IMMISS IONEN KOMMEN • OIE ALS ORTSÜB LICH UNO ZUMUTBAR HINGENOMMEN 
WERDEN MÜSSEN. 


